
Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses
für das Wirtschaftsjahr 2019 des 

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulz burg

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg nimmt die Sonderrechnung für den Eigen be trieb Was ser-
versor gung und den hie raus entwickelten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019, be-
stehend aus dem Er läute rungsbe richt, dem Jahresabschluss mit Anhang, dem La gebericht und
den Anla gen zur Kenntnis und fasst fol gende Beschlüsse:

1. Der Gemeinderat hat sich entsprechend seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Auf-
ga ben im Geschäfts jahr über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes umfas-
send infor miert und darüber bera ten sowie zu bestimmten Geschäften die erforderliche
Genehmi gung erteilt. Der Jah resabschluss 2019 wurde im Auftrag der Betriebsleitung
durch die MTR Mark gräfler Treuhand & Revi sion GmbH Steuerberatungsgesellschaft auf-
ge stellt. 

2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit
§ 12 EigB VO wie folgt festge stellt:

2.1. Bilanzsumme € 1.867.621,69

2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
 das Anlagevermögen € 1.426.248,50
 das Umlaufvermögen € 441.373,19

2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
 das Eigenkapital € 293.566,60
 die empfangenen Ertragszuschüsse € 123.759,46
 die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen € 10.000,00
 die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 1.305.983,47
 die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 134.312,16

2.2. Jahresfehlbetrag € 29.415,98
2.2.1. Summe der Erträge € 386.059,07
2.2.2. Summe der Aufwendungen € 415.475,05

3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:
 Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2019 wird in Höhe von € 29.415,98
 mit dem Gewinnvortrag verrechnet.
 Der Bilanzgewinn in Höhe von € 10.104,95

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sulzburg, 

 ____________________________ _________________________
 Dirk Blens Gemeinderat
 Bürgermeister

 ____________________________ _________________________
 Gemeinderat Gemeinderat


